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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Ich liebe gute Filme. Und vielleicht geht es Ihnen 
wie mir, dass Sie sich insgeheim ebenso freu-
en, wenn der Bösewicht bestraft und der Ge-
rechtigkeit Genüge getan wird. Doch Film und 
Realität sind zwei verschiedene Welten. Wo der 
Kriegsheld im Film mit ein paar Schrammen da-
vonkommt, sterben im wahren Leben Menschen 
einen sinnlosen Tod, trotz Mut und Furchtlosig-
keit. Der Bösewicht wird nicht immer bestraft. 
Auch wenn es in Filmen oft so trivial dargestellt 
wird, so ist es in der Realität meist auch weit 
schwerer auszumachen, wer der Böse ist. 

So kann es sein, dass ein gut gemeintes Ge-
setz jemandem Recht gibt, auch wenn es nicht 
richtig ist. Ob etwas richtig oder rechtens ist, ist 
manchmal nicht dasselbe. Und hier können wir 
etwas verändern, ganz ohne Einsatz unseres Le-
bens, es reichen Verstand, Moral und Werte. Da-
bei muss es nicht immer gleich um Krieg gehen. 
Es gibt ausreichend soziale Ungerechtigkeiten, 
die mehr als genug Leid verursachen, weil das 
Recht auf der Seite der Starken und Mächtigen 
ist. Oder wie so oft auf der Seite der Reichen.

Helfen Sie dafür zu sorgen, dass Recht und 
Richtigkeit eine grössere Schnittmenge erlan-
gen. Stimmen Sie ab, wann immer Sie die Mög-
lichkeit dazu haben. Jede Stimme zählt. 
 

Bruno Mathys
Präsident SP Oberburg

Abstimmung vom 22. September

Nein zum BVG-
Bschiss
Am 22. September stimmen wir über die Pensi-
onskassen-Reform ab. Diese Vorlage führt unter 
dem Strich zu Rentenkürzungen und höheren 
Lohnabzügen. Profiteure dieser Revision der 
Pensionskassen sind in erster Linie Versicherun-
gen und Makler, die den Firmen die Pensions-
kassen verkaufen. Für sie sind der Verkauf und 
das Betreiben von Pensionskassen ein Bomben-
geschäft.

Altersvorsorge und BVG
Die Altersvorsorge der Schweiz basiert auf ei-
nem 3-Säulen System, das Ende 1972 an der 
Urne von den Abstimmenden angenommen 
wurde:
• Die erste Säule ist die staatliche Alterssi-
cherung und ist unter dem Begriff der AHV be-
kannt.
• Die zweite Säule ist die berufliche Altersvor-
sorge, die wir auch unter dem Namen Pensions-
kasse kennen. Die berufliche Vorsorge wird im 
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge, abgekürzt 
BVG geregelt.
• Die dritte Säule ist das private Sparen für 
das Alter, das steuerlich gefördert wird.

Die Geschichte des BVG
Bei der Einführung des BVG im Jahr 1985 wur-
de den Versicherten versprochen, mit Hilfe von 
guten Gewinnen und Zinsen an den Aktien-
märkten würde das Alterssparen leichter. Lei-
der sanken die Börsengewinne und die Zinsen 
seit den 1990-er Jahren kontinuierlich und die 
Lohnabzüge mussten immer mehr für die Finan-
zierung der Altersrenten herangezogen werden.
Deshalb wurde 2005 der Umwandlungssatz 
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(siehe nächster Abschnitt) von 7,2 auf 6,8% ge-
senkt. 2010 wurde eine weitere Senkung dank 
dem Referendum von SP und Gewerkschaften 
an der Urne abgelehnt. 

Der Umwandlungssatz
Die Pensionskassen kennen im Gegensatz zur 
AHV das Ansparen von Alterskapital. Das heisst, 
jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin 
äufnet mit eigenen Beiträgen und den Beiträ-
gern des Arbeitgebers ein eigenes Kapital an. 
Beim Erreichen des Pensionsalters wird dieses 
Kapital in Form einer lebenslänglichen Ren-
te ausbezahlt. Um diese Rente zu berechnen, 
wird ein sogenannter Umwandlungssatz ange-
wendet, dessen Mindesthöhe das BVG festlegt. 
Diese Mindesthöhe beträgt derzeit 6,8%. Wer 
also mit der 2. Säule ein Altersguthaben von Fr. 
100 000.- angespart hat, erhält gegenwärtig 
eine Rente von Fr. 6 800.– pro Jahr ausgezahlt.

Grenzen unten und oben
Der Lohnanteil, auf dem obligatorisch Sparbei-
träge für die Altersrente erhoben werden, ist so-
wohl nach unten als auch nach oben begrenzt. 
Die untere Grenze wird als Eintrittsschwelle be-
zeichnet und beträgt (Stand 2024) Fr. 22 050.–/
Jahr, die obere Fr. 88 200.–/Jahr. Wer weniger 
verdient hat keinen Anspruch auf eine Pensions-
kasse und wer mehr verdient, kann sich «über-
versichern» lassen.

Der Koordinationsabzug
Für die Berechnung herangezogen wird dabei 
das AHV-pflichtige Jahreseinkommen minus ein 
sogenannter Koordinationsabzug von sieben 
Achtel einer maximalen einfachen AHV-Rente 
(gegenwärtig Fr. 25 725.–). Beispiel: Hast du 
einen AHV-pflichtigen Lohn von Fr. 70 000.– im 
Jahr, so verbleibt nach diesem Koordinationsab-
zug für die Berechnung der Pensionskasse ein 
Einkommen von Fr. 44 275.– Da der Koordina-
tionsabzug die kleinen Einkommen praktisch 

auffrisst, wird auf die AHV-pflichtigen Löhne 
zwischen Fr. 22 050.– bis 29 400.– ein «Pen-
sionskassenlohn» von Fr. 3 675.– im Jahr be-
rechnet..

Inhalt der BVG-Revision
• Zentral an dieser Revision ist die Senkung 
des Umwandlungssatzes im obligatorischen 
Teil des BVG von 6,8 auf 6%. Das heisst, alle 
Versicherten werden in Zukunft weniger Rente 
erhalten. Um diesen Rentenverlust abzufedern, 
erhalten Leute, die in den nächsten 15 Jahren 
pensioniert werden, einen Rentenzuschlag von 
Fr. 100.– bis 200.– pro Monat.
• Weiter wird der feste Koordinationsabzug 
aufgegeben. Statt dem bisherigen fixen Betrag 
werden vom AHV-pflichtigen Lohn 20% abge-
zogen.
• Die Revision sieht eine Erhöhung der Bei-
tragssätze für 25- bis 34-jährige Arbeitneh-
mende von 7 auf 9% vor, während die Beiträge 
für ältere Arbeitnehmende leicht sinken. Damit 
würde ein Teil der Benachteiligung der Älteren 
auf dem Arbeitsmarkt wegen der hohen BVG-
Abzüge behoben.
• Etwas gesenkt für wenig Verdienende 
wird die Eintrittsschwelle: Neu soll sie bei Fr. 
19 845.– Jahreslohn angesetzt werden, was 
aber weiterhin viele Teilzeitarbeitende aus-
schliesst.
• Nicht vorgesehen ist eine Regulierung der 
Gewinne der Versicherungsindustrie, ebenso-
wenig wie der Teuerungsausgleich auf den Pen-
sionskassenrenten.

Ohne uns!
Die von der bürgerlichen Mehrheit im Parlament 
beschlossene Revision löst keine Probleme, son-
dern führt dazu, dass die grosse Mehrheit der 
Arbeitnehmenden einerseits mehr für die Pen-
sionskassen einzahlen muss – bei kleineren 
Pensen kann das bis zu Fr. 2 400.– pro Jahr 
ausmachen, die dann im Portemonnaie fehlen – 
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Spendenaufruf
Das SP-aktiv benötigt Ihre aktive Hilfe!

Helfen Sie mit, die Meinungsvielfalt in Oberburg 
zu erhalten! Wir sind um jedes Spenden-Fränkli 
dankbar. Mit Vermerk «Spendenaufruf» auf das 
PC der SP Oberburg, IBAN CH98 8080 8002 
8695 6883 7, oder per E-Banking mit QR-Code.
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andererseits weniger Rente erhalten wird – im 
Extremfall bis zu Fr. 3 200.–
Massiv mehr in die Pensionskassen einzahlen 
für kleinere Renten im Alter? Und diese erst 
noch ohne Teuerungsausgleich? Sicher nicht!

Abstimmung vom 22. September

Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage
Menschen, Tiere, Pflanzen und Lebensräume 
sind aufeinander angewiesen und voneinan-
der abhängig. Bienen und andere Insekten be-
stäuben die Pflanzen, sind Nahrungsgrundlage 
von Vögeln und Fischen. Milliarden kleinster 
Lebewesen zersetzen Pflanzenreste zu Humus. 
Fruchtbare Böden ernähren uns und säubern 
das Grundwasser, bevor wir es trinken. Sie alle 
sind Bestandteil unserer vielfältigen Biodiversi-
tät.
Die Biodiversität mildert auch die Folgen des 
Klimawandels. Bäume und Moore kühlen in der 
heissen Jahreszeit und speichern viel CO2. Auen 
und naturnahe Gewässer schützen Siedlungen 
und Nutzflächen vor Trockenheit und Über-
schwemmungen.
Die Schweiz ist reich an wertvollen, abwechs-
lungsreichen Landschaften. Diese sind Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen. Unsere Landschaf-

ten tragen wesentlich zur hohen Attraktivität 
der Schweiz als Wohn- und Wirtschaftsstandort 
bei. Für den Tourismus sind sie gar das wich-
tigste Kapital.
Schöne Dörfer, unverwechselbare Stadtteile 
und Kulturlandschaften sind unser baukultu-
relles Erbe, das unser Land prägt. Der Erhalt 
dieser Werte schafft Räume zum Wohlfühlen 
und ist eine Grundlage für den Tourismus in der 
Schweiz.

Bedrohte Grundlagen
Um die Biodiversität in der Schweiz steht es 
schlecht. Seit den 1960-er Jahren hat sie nach-
gewiesenermassen um 70% abgenommen. 
Ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten in der 
Schweiz sind gefährdet oder bereits ausgestor-
ben. Die Hälfte der natürlichen Lebensräume ist 
heute bedroht.

Grenzenlose Gewinne, fette Dividenden
Gleichzeitig haben sich die Vermögensverwal-
tungskosten der Versicherungen, Banken, Ma-
nager und Experten in den letzten 10 Jahren 
auf 7 Milliarden Franken verdoppelt. Da sieht 
die Revision keine Obergrenzen vor. Ebenso-
wenig bei den kräftigen Gewinnen, welche die 
Versicherungsindustrie mit unsern Pensionskas-
sengeldern erzielt und in fette Dividen und Boni 
umsetzt.

Retour an den Absender
Die (an und für sich nötige) Reform der berufli-
chen Vorsorge ist verunglückt. SP und Gewerk-
schaften schlagen vor, sie am 22. September 
mit einem NEIN an den Absender zurückzuschi-
cken. 
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Hauptursachen für den Verlust an Biodiversität 
und somit unserer Lebensgrundlagen sind die 
intensive Landnutzung und der Verfall von Le-
bensräumen. Seit 1900 gingen ein Fünftel der 
artenreichen Lebensräume wie Trockenwiesen, 
Auen und Moore verloren. Darüber hinaus hat 
sich die Qualität der bestehenden Flächen auf-
grund unzureichender Vernetzung, der Auswir-
kungen der Klimaerwärmung oder fehlender 
finanzieller Mittel für den Ausbau und die Er-
haltung der Vernetzung verschlechtert.

Natur bewahren
In der Landwirtschaft, im Siedlungsraum oder 
im Wald wird schon einiges für die Biodiversität 
getan. Das reicht aber noch bei weitem nicht, 
sonst wären unsere Lebensgrundlagen nicht so 
stark gefährdet. Die Biodiversitätsinitiative will 
deshalb den Schutz unserer Lebensgrundlagen 
besser in der Verfassung verankern. Unsere Na-
tur- und Landschaftsperlen sowie das baukul-
turelle Erbe sollen langfristig bewahrt werden.

Die wichtigsten Gründe für ein JA zur 
Biodiversitätsinitiative

• Die Biodiversität ist unsere Lebensgrundla-
ge. Wir brauchen sie, um zu überleben. Sie ist 
von unschätzbarem Wert für uns, unsere Kinder 
und Kindeskinder. Deshalb müssen wir sie er-
halten. Die Biodiversität schützt uns vor dem 
Klimawandel und Umweltkatastrophen.

• Im Siedlungsgebiet braucht es Massnah-
men, um den bestehenden Gebäudebestand als 
Grundlage für die Biodiversität in den Siedlun-
gen zu erhalten und zu erweitern. Die weitere 
Zubetonierung der Dörfer, Städte und Land-
schaften ist zu verhindern.

• Klimaschutz und Naturschutz müssen heu-
te zusammen angepackt werden. Nichtstun 
verursacht hohe Kosten. Gemäss Schätzungen 
des Bundesrats würde das Nichthandeln in der 
Schweiz ab 2050 jährliche Kosten durch Schä-
den von 14 bis 16 Milliarden Franken verursa-
chen. 

Wollen wir unsern schönen Lebensraum erhal-
ten, müssen wir unsere Biodiversität nachhaltig 
schützen. Deshalb empfiehlt die SP ein JA für 
die Volksinitiative «für die Zukunft unserer Na-
tur und Landschaft».

Jörg Frey
SP Oberburg
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Nähwerk GmbH

Edith Bratschi
Rütschelengasse 7, 3400 Burgdorf

Fon 079 / 427 40 15
info@naehwerk-gmbh.ch, www.naehwerk-gmbh.ch
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